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Sachverhalt:

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 26. September 2017 

das Vermarktungskonzept zur Veräußerung von gemeindeeigenen Liegenschaften 

beschlossen. Danach hat er in seiner Sitzung am 12. Dezember 2017 den „Nieder-

krüchten Kompass 2035“ auf den Weg gebracht. Darin sind Ziele und Maßnahmen der 

Gemeindeentwicklung für die Handlungsfelder „Wirtschaft“ und „Wohnen“ formuliert. 

Als ein konkretes Ergebnis daraus wurde am 2. Juli 2019 der Masterplan Wohnen be-

schlossen, in dem die Wohnungsbedarfe für die nächsten 15 Jahre ermittelt wurden. In 

seiner Sitzung am 12. November 2019 hat der Rat die Eckpunkte zur strategischen 

Ausrichtung der Gemeinde Niederkrüchten im Handlungsfeld „Wohnen“ beschlossen. 

Hierin enthalten ist auch die Maßgabe, dass beim Bau von größeren Wohneinheiten 

auf Gemeindegrundstücken (ab 8 WE) ein Mindestanteil von 50 v. H. öffentlich geför-

dert werden soll. Auch sollen im Sinne der Integration von anerkannten Flüchtlingen 25 

v. H. der Wohneinheiten für die Unterbringung dieser Personen dienen. 

Zur Flexibilisierung ist es praktikabel und sinnvoll – gerade bei eher kleineren Wohn-

einheiten –, die Ausweitung dieser mindestens 50 v. H.-Regel, die bislang lediglich auf 

die Anzahl der Wohneinheiten abzielte, alternativ auch auf die Wohnfläche anzuwen-

den. 

Beratungsverlauf:
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Ausschussmitglied Siegers hinterfragt, dass die 50 v. H.-Regelung erst bei mehr als 7 

Wohneinheiten greifen soll.

Die Ausschussmitglieder Seeboth, Reuter und Wahlenberg sprechen sich für den Be-

schlussvorschlag aus.

Beschlussvorschlag:

Der der Sitzungsvorlage als Anlage beigefügte Entwurf einer Neufassung des Vermar-

kungskonzepts zur Veräußerung von gemeindeeigenen Liegenschaften wird beschlos-

sen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Stimmenthaltung(en)




